
BGer 6B_22/2018 vom 15. März 2018
Bundesgericht, 2018-03-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_22_2018

FR: TF 6B_22/2018 du 15 mars 2018

IT: TF 6B_22/2018 del 15 marzo 2018

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 100 Abs. 1 BGG ist die Beschwerde gegen einen Entscheid innert 30 Tagen
nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. Diese
gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden ( Art. 47 Abs. 1 BGG ). Der Antrag des
Beschwerdeführers auf Verlängerung der Beschwerdefrist bis einen Monat nach seiner
Haftentlassung ist daher offensichtlich unzulässig.

E. 2
Gemäss Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO kann, wer durch ein rechtskräftiges Strafurteil beschwert
ist, zugunsten der verurteilten Person die Revision verlangen, wenn neue, vor dem
Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind,
einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung herbeizuführen. Tatsachen sind
Umstände, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalts von Bedeutung
sind. Mit Beweismitteln wird der Nachweis von Tatsachen erbracht ( BGE 137 IV 59 E.
5.1.1 S. 66). Tatsachen und Beweismittel sind neu, wenn das Gericht im Zeitpunkt der
Urteilsfällung keine Kenntnis von ihnen hatte ( BGE 137 IV 59 E. 5.1.2; 130 IV 72 E. 1, je
mit Hinweisen). Neue Tatsachen und Beweismittel sind erheblich, wenn sie geeignet sind,
die Beweisgrundlage des früheren Urteils so zu erschüttern, dass aufgrund des veränderten
Sachverhalts ein wesentlich milderes Urteil möglich ist ( BGE 137 IV 59 E. 5.1.4 S. 68;
Urteil 6B_966/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 1.1).

Ob eine Tatsache oder ein Beweismittel neu und gegebenenfalls geeignet ist, die
tatsächlichen Grundlagen des zu revidierenden Urteils zu erschüttern, stellt eine Tatfrage
dar, die das Bundesgericht nur auf Willkür überprüft ( BGE 130 IV 72 E. 1, mit Hinweisen).
Rechtsfrage ist demgegenüber, ob die allfällige Veränderung der tatsächlichen Grundlagen
rechtlich relevant ist, das heisst zu einem im Schuld- oder Strafpunkt für die verurteilte
Person günstigeren Urteil führen kann ( BGE 130 IV 72 E. 1, mit Hinweisen).

Gemäss Art. 412 Abs. 1 StPO nimmt das Berufungsgericht in einem schriftlichen Verfahren
eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor. Ist dieses offensichtlich unzulässig oder
unbegründet ist oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und
abgelehnt, tritt das Gericht gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung darauf nicht ein. Das
Gericht kann auf ein Revisionsgesuch auch dann nicht eintreten, wenn die geltend
gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind
(Urteile 6B_616/2016 vom 27. Februar 2017 E. 3.5, nicht publ. in: BGE 143 IV 122 ;
6B_947/2017 vom 14. Februar 2018 E. 1.3, je mit Hinweisen). Tritt das Gericht auf das
Gesuch ein, erfolgt eine materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art.
412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO ).

E. 3



Die Vorinstanz nimmt an, die Ausführungen des Beschwerdeführers im Revisionsgesuch
erschöpften sich in allen Punkten weitgehend in einer Kritik am rechtskräftigen
Berufungsurteil vom 13. September 2016, ohne dass diese Kritik mit neuen Tatsachen oder
Beweisen untermauert werde. Es sei nicht erkennbar, auf welche neuen Tatsachen und
Beweismittel sich der Beschwerdeführer berufen wolle. Seine Beweisanträge hätte er
bereits im Strafverfahren stellen können. Zudem sei auszuschliessen, dass sich mit den
beantragten Beweisabnahmen die Grundlagen des Schuldspruchs in massgeblicher Weise
verändern würden. Soweit sich der Beschwerdeführer schliesslich darauf beschränke, neue
Behauptungen aufzustellen, ohne diese auf Tatsachen oder Beweise stützen zu können,
könne dies ebenfalls nicht zu einer Revision des rechtskräftigen Sachurteils führen
(angefochtenes Urteil S. 4 ff.).

E. 4
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung unter Bezugnahme auf den
angefochtenen Entscheid darzulegen, inwieweit dieser gegen das Recht verstossen soll. Die
Rüge der willkürlichen Feststellung des Sachverhalts prüft das Bundesgericht gemäss Art.
106 Abs. 2 BGG nur insoweit, als sie in der Beschwerde explizit vorgebracht und
substantiiert begründet worden ist. In der Beschwerde muss im Einzelnen dargelegt werden,
inwiefern der angefochtene Entscheid an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel
leidet. Dass die von den Sachgerichten gezogenen Schlüsse mit der Darstellung des
Beschwerdeführers nicht übereinstimmen oder eine andere Würdigung ebenfalls vertretbar
erscheint, genügt für die Annahme von Willkür nicht ( BGE 141 I 49 E. 3.4 und 70 E. 2.2,
mit Hinweisen).

E. 5
Der Beschwerdeführer setzt sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht auseinander und
legt nicht dar, inwiefern dieser Bundesrecht verletzen oder offensichtlich unhaltbar sein
soll. Er behauptet insbesondere nicht, er habe im kantonalen Verfahren neue Tatsachen oder
Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO vorgebracht. Er beschränkt sich
vielmehr darauf, geltend zu machen, das gesamte kantonale Strafverfahren sei rechtswidrig
geführt worden, sei von willkürlichen Entscheiden seitens der Gerichte und der
Staatsanwaltschaft geprägt und beruhe nicht auf eindeutigen und zweifelsfreien Beweisen.
Der Beschwerdeführer hätte all diese Einwände gegen die Feststellung des Sachverhalts
bereits im Strafverfahren oder im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren vorbringen
müssen und hat dies weitgehend auch getan (vgl. Urteil 6B_1239/2016 vom 14. Juni 2017).
Er hat im Revisionsgesuch keine neuen Tatsachen oder Beweismittel geltend gemacht und
bringt auch in seiner Beschwerde an das Bundesgericht keine Revisionsgründe vor. Wie die
Vorinstanz zu Recht erwägt, dient das Revisionsverfahren nicht dazu, Versäumnisse des
Beschwerdeführers im rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren nachzuholen
(angefochtenes Urteil S. 10). Auf Rügen, die innert der ordentlichen Rechtsmittelfrist hätten
vorgebracht werden müssen, kann daher nicht eingetreten werden. Dasselbe gilt für die
Rüge, die vorinstanzlichen Gerichte hätten den Sachverhalt falsch gewürdigt (MARIANNE
HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 8 zu
Art. 413 StPO ). Der Beschwerdeführer kann mithin nicht die Revision des Berufungsurteils
wegen Tatsachen verlangen, die er bereits in jenem Verfahren hätte vorbringen können
bzw. welche Grundlage des zu revidierenden Urteils bilden ( BGE 130 IV 72 E. 2.3).
Desgleichen nimmt die Vorinstanz zutreffend an, dass mit der Revision keine
Verfahrensmängel, sondern nur die materielle Urteilsgrundlage gerügt werden kann (Urteile



6B_986/2013 vom 11. Juli 2014 E. 4.1; 6B_616/2014 vom 10. November 2014 E. 5).

E. 6
Insgesamt genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG
nicht. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Die
Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Sein
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist abzuweisen, da die Beschwerde von vornherein
aussichtslos war ( Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ). Der angespannten finanziellen Lage des
Beschwerdeführers kann mit reduzierten Gerichtskosten Rechnung getragen werden ( Art.
65 Abs. 2 BGG ).
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